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Thüringer Gesetz zur Ausreichung von Leistungen an Kommunen zur 
Kompensation gestiegener Energiepreise bei Schwimmbädern 
(ThüringerAusreichungsvereinfachungsgesetz/Energiepreiskompensa 
tion kommunale Bäder- ThürAEVG/Bäder) 

Äußerung nach § 111 Abs. 4 der Geschäftsordnung des Thüringer Landtags 

Sehr geehrte Frau Landtagspräsidentin, 

zu dem oben genannten Gesetzentwurf der Fraktionen DIE LINKE, der SPD 
und Bündnis 90/ DIE GRÜNEN erhalten Sie die Äußerung des Thüringer 
Rechnungshofs mit der Bitte um Weiterleitung an die Mitglieder des Innen-
und Kommunalausschusses.  

Welter  erhalten Sie als Anlage das ausgefüllte Formblatt zur Datenerhebung 
nach § 5 Abs. 1 Thüringer Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetz. 

Mit freundlichen Grüßen 
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Thüringer Gesetz zur Ausreichung von Leistungen an Kommunen zur 
Kompensation gestiegener Energiepreise bei Schwimmbädern (Thürin-
ger Ausreichungsvereinfachungsgesetz/ Energiepreiskompensation 
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Äußerung nach § 111 Abs. 4 der Geschäftsordnung des Thüringer Landtags 

Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, 

der Rechnungshof bedankt sich für die Möglichkeit der Stellungnahme zu 
dem Gesetzentwurf und äußert sich wie folgt: 

Der Rechnungshof sieht die mit dem Gesetzentwurf beabsichtigte pauscha-
lierte Ausreichung von zweckungebundenen Zuweisungen an Gemeinden 
mit einem Hallenbad zur Kompensation der gestiegenen Energiepreise kri-
tisch. 

Dabei wird nicht bezweifelt, dass kommunale Betreiber von Hallenbädern 
seit Einsetzen der Energiekrise mit deutlichen Kostensteigerungen konfron-
tiert sind. Auch das Ansinnen einer möglichst verwaltungseffizienten Ausrei-
chung der Kompensationszahlungen ist nachvollziehbar. 

Der vorgeschlagene Weg der pauschalierten Ausreichung ist aus Sicht des 
Rechnungshofs jedoch in seiner Vereinfachung zu weitgehend. Der Gesetz-
entwurf sieht vor, dass alle Gemeinden, die ein kommunales Hallenbad be-
treiben und weniger als 20.000 Einwohner aufweisen, pauschal einen gleich 
hohen Betrag von 416.666,66 EUR als Kompensationszahlungen aufgrund 
von Energiepreissteigerungen erhalten. Zudem müssen die Hallenbäder 
auch für den Schulsport genutzt werden. 
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Fehlende Kalkulationsqrundlaue 

Im Falle einer antrags- und nachweislosen Pauschalzuweisung ist es aus 
Sicht des Rechnungshofs erforderlich, die Pauschalen plausibel und ange-
messen zu bestimmen. Der Gesetzentwurf lässt jedoch insgesamt eine Kal-
kulationsgrundlage zur Bestimmung des erforderlichen Ausgleichsvolumens 
sowie Höhe der jeweiligen Zuweisungen gänzlich vermissen. Es ist zudem 
nicht ersichtlich, für welchen Zeitraum die entstandenen Mehrbelastungen 
ausgeglichen werden sollen. Da in der Gesetzesbegründung darauf verwie-
sen wird, dass schon 2023 Billigkeitsleistungen aufgrund der Energiepreis-
steigerungen an kommunale Unternehmen geleistet wurden, wird davon 
ausgegangen, dass lediglich finanzielle Belastungen des Jahres 2024 aus-
geglichen werden sollen. Andernfalls wären Doppelkompensationen nicht 
ausgeschlossen. 

Der Rechnungshof hält es für erforderlich, dass als  Ref  erenzmaßstab für die 
Bestimmung der erforderlichen Kompensationszahlungen der durchschnittli-
che Energieverbrauch der betreffenden Schwimmbäder herangezogen wird. 
Die Kompensationszahlungen sind sodann anhand der eingetretenen 
(durchschnittlichen) Kostensteigerungen seit Einsetzen der Energiekrise im 
Jahr 2022 zu bestimmen. Hier könnten aus Vereinfachungsgründen auch 
Durchschnittsbetrachtungen herangezogen werden. Zumindest wäre die 
festgelegte Zuweisungshöhe anhand von branchenüblichen  Benchmarks  für 
Energieverbräuche zu plausibilisieren. 

Die Höhe der im Gesetzentwurf festgeschriebenen Zuweisung kann daher 
mangels Angaben nicht bewertet werden. Erfahrungsgemäß dürften die 
Energiekosten der im Gesetzentwurf genannten Hallenbäder schon allein 
aufgrund ihrer unterschiedlichen Größe deutlich divergieren. Die Annahme 
im Gesetzentwurf, dass eine pauschale und gleich hohe Kompensation für 
Gemeinden mit Hallenbädern sinnvoll ist, da alle Gemeinden mit den glei-
chen Energiekostensteigerungen konfrontiert seien, wird deshalb nicht ge-
teilt. 

Der Rechnungshof sieht es zudem kritisch, dass die Strukturen der Hallen-
bäder der zwölf begünstigten Gemeinden sehr heterogen sind. Die Band-
breite reicht von kleinen Hallenbädern mit einem Becken bis hin zu großen 
Thermalbädern. Es ist davon auszugehen, dass das Verhältnis zwischen 
dem im Gesetzentwurf als Rechtfertigung für die Ausreichung der Zuweisun-
gen aufgeführten Zwecks der „wassersportlichen Bildung" und dem „bloßen 
Freizeitangebot" unterschiedlich stark ausgeprägt sein dürfte. 

Aus Sicht des Rechnungshofs sollten diese Aspekte — anders als im Gesetz-
entwurf — entsprechend bei der Festlegung der Zuweisungen berücksichtigt 
werden. Denkbare Indikatoren für die Mittelverteilung wären beispielsweise 
die Wassermenge, die Intensität der schulischen Nutzung oder auch Besu-
cherzahlen. 
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Überschneidunq mit Sonderlastenausqleich und Billigkeitsleistumen 

Von den zwölf im Gesetzentwurf aufgelisteten Gemeinden partizipieren 
überdies fünf vom Sonderlastenausgleich für Kur- und Erholungsorte gemäß 
§ 22b ThürFAG. Die Erholungsorte haben zudem bereits 2023 separat Bil-
ligkeitsleistungen unter anderem zum Ausgleich von Energiepreissteigerun-
gen erhalten.1  Hier besteht die Gefahr einer Überschneidung von Sonderlas-
tenausgleich und Kompensationszahlungen. 

Zentrales Argument für die Gewährung des Sonderlastenausgleichs ist das 
Vorhalten von zentralörtlicher Infrastruktur mit gemeindeübergreifendem 
Nutzen durch Kur- bzw. Erholungsorte. Hierunter dürften auch die Hallenbä-
der fallen. Entsprechend erhalten Kur- und Erholungsorte bereits regelmäßig 
— im Gegensatz zu den anderen ein Hallenbad betreibenden Gemeinden — 
zumindest anteilig einen Ausgleich für den kostenintensiven Betrieb. 

Die Kur- und Erholungsorte sollten aufgrund des parallel bestehenden Son-
derlastenausgleichs aus dem Gesetzentwurf herausgelöst werden. Etwaige 
Mehrbedarfe für Kur- und Erholungsorte mit eigenen Hallenbädern sind ge-
gebenenfalls durch Umschichtungen bzw. eine Neuausrichtung im Sonder-
lastenausgleich zu decken. Dies würde auch der oben angeführten beson-
deren Struktur der Bäder von Kurorten Rechnung tragen. 

Einwohnerqrenze für Zuweisunqsempfänqer 

Die starre Grenze von 20.000 Einwohnern überzeugt aus Sicht des Rech-
nungshofs nicht. Das Argument, dass größere Gemeinden über die Haupt-
ansatzstaffel entsprechend für das Vorhalten von zentralörtlicher Infrastruk-
tur kompensiert werden, teilt der Rechnungshof zwar grundsätzlich. 

Die Bestimmung der Bedarfsmesszahl in der Hauptansatzstaffel ist jedoch 
gleitend ausgestaltet. Die starre Grenze von 20.000 Einwohnern produziert 
kaum zu rechtfertigende Ungleichbehandlungen. Eine Gemeinde mit ange-
nommen leicht über 20.000 Einwohnern erhält kaum höhere Schlüsselzu-
weisungen als ein Ort mit einer Einwohnerzahl leicht darunter. In beiden Fäl-
len läge der Vomhundertsatz für die Einwohnergewichtung bei ungefähr 135 
(§ 9 Abs. 1 ThürFAG). 

Richtlinie des Thüringer Ministeriums für Inneres und Kommunales zur Gewährung von 
Zuweisungen zur Unterstützung von Thüringer Erholungsorten in 2023 vom 21.08.2023, 
Staatsanzeiger 37/2023, S. 1247. 
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Abschließend weist der Rechnungshof darauf hin, dass die temporäre Ge-
währung von Kompensationszahlungen allenfalls für das Jahr 2024 zweck-
mäßig ist, um kurzzeitige Preisspitzen zu kompensieren. Sollten die Ener-
giepreise mittelfristig aufgrund der aktuellen geopolitischen Lage nicht wie-
der deutlich sinken, wären langfristige Strategien zu entwickeln, wie die kom-
munale Bäderlandschaft an die neuen Rahmenbedingungen angepasst wer-
den kann. Etwaige Mehrbedarfe wären im Rahmen des regulären finanz-
kraftabhängigen Kommunalen Finanzausgleichs abzubilden. Eine Versteti-
gung der Sonderzuweisungen lehnt der Rechnungshof ab. 

Mit freundlichen Grüßen 
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